
 
Ortsgemeinde Anschau 
 

  
Sitzung-Nr.: 004/OGR/026/2022 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Anschau 

 

 
 
Gremium: Ortsgemeinderat 
 
 

 
 
Sitzung am Montag, 11.04.2022   

 
 
Sitzungsort:  
im Reiterhof Karduck 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  19:30 Uhr  
 
bis   22:00 Uhr 

 

 

Anwesend sind: 

 

Bürgermeister 
Schomisch, Alfred  

Ortsbürgermeister(in) 
Bläser, Franz-Josef  

1. Beigeordnete(r) 
Diederich, Peter  

Beigeordnete(r) 
Engels, Dominik  

Ratsmitglied 
Augel, Christoph  
Braun, Claudia  
Faßbender, Bernd  
Marder, Klaus  

Schriftführer(in) 
Röser, Alexander  
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entschuldigt fehlt: 
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1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 
mit Schreiben vom 01.04.2022 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 13/2022 
vom 31.03.2022. 

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremium nach  
§ 39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 

5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit iSv § 34 Abs. 7 iVm § 34 
Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen.  
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  
 2.  Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 

Vorlage: 004/128/2021 
  
 3.  Widmung von Gemeindestraßen in der Ortsgemeinde Anschau 

Vorlage: 004/129/2022 
  
 4.  Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport 

Vorlage: 004/132/2022 
  
 5.  Neufassung des Landesgesetzes über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz 

(Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG); hier: Auswirkungen auf die kommunalen 
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Haushalte 
Vorlage: 004/133/2022 

  
 6.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 

Vorlage: 004/130/2022 
  
 7.  Mitteilungen 
  
 8.  Einwohnerfragestunde 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

 
 1 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
Ortsbürgermeister Bläser gibt die in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten Be-
schlüsse bekannt.   
 
 
 2 Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 

Vorlage: 004/128/2021 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt den Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 
2022 in der vorgelegten Form mit folgendem Ergebnis: 
 
Ertrag 12.960 € 
Aufwand 16.720 € 
Ergebnis:       -      3.760 € 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 7 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 
 



Seite  5 
 

 3 Widmung von Gemeindestraßen in der Ortsgemeinde Anschau 
Vorlage: 004/129/2022 

 
Beschluss: 

Der Ortsgemeinderat von Anschau beschließt, die in der nachfolgenden Aufstellung 
angeführten Gemeindestraßen entsprechend § 36 des LStrG Rheinland-Pfalz als 
öffentliche Straßen förmlich zu widmen.  

Auf die farbliche Markierung der zu widmenden Straßen bzw. Straßenteile in den an-
hängenden Planzeichnungen, die Bestandteile dieser Beschlussvorlage sind, wird 
einzeln verwiesen. 

Bei jeder einzelnen Straßenwidmung sind die Vorschriften des § 22 GemO zu 
beachten. Hierzu müssen die jeweils betroffenen Ratsmitglieder den Sitzungs-
tisch verlassen und sich in den Bereich für die Zuhörer begeben. 

 

lfde. 
Nr. 

   Straße Parzellenbezeichnung 

1 Ackerweg - OT Mimbach Flur 1, Parz.-Nr. 48/2 tlw. 

2 Bergstraße - OT Mimbach Flur 1, Parz.-Nr. 48/1 

3 Brunnental Flur 4, Parz.-Nr. 24/1 

4 Dorfstraße Flur 4, Parz.-Nr. 13/1 

5 Gartenstraße kpl. Flur 4, Parz.-Nrn. 88 und 103 

6 Gewerbestraße Flur 4, Parz.-Nr. 76/4 und Flur 5, Parz.-Nr. 144/13 

7 Im Aspeln Flur 4, Parz.-Nr. 97 

8 Im Stück - OT Mimbach Flur 1, Parz.-Nr. 87/1 tlw. 

9 Rosenweg Flur 4, Parz.-Nr. 115 

10 Schützenstraße  Flur 4, Parz.-Nrn. 49/3 tlw. und 59 

11 Talstraße Flur 4, Parz.-Nr. 112/1 

12 Waldstraße Flur 4, Parz.-Nr. 66 tlw. 

Durch diese Widmung erhalten diese Straßen die Eigenschaft einer öffentlichen 
Straße im Sinne des § 2 LStrG. Nicht befestigte Wegeränder werden hierdurch eben-
falls mit gewidmet. 
Der Gebrauch dieser Straßen ist nach § 34 LStrG jedermann im Rahmen dieser 
Widmung und der Verkehrsvorschriften gestattet (Gemeingebrauch).  
Die gewidmeten Straßen sind entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung 
Gemeindestraßen, die überwiegend dem örtlichen Verkehr dienen (§ 3 Nr. 3a LStrG). 
Träger der Straßenbaulast für diese Straßen ist nach §§ 14 LStrG die Ortsgemeinde 
Anschau. 
Sämtliche erfolgten Widmungen vollziehen sich mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Bekanntmachung dieser Widmungen 
im Mitteilungsblatt zu veranlassen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 7 

Nein 0 
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Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 
 
 4 Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport 

Vorlage: 004/132/2022 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, zum Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilien-
hauses mit Carport in 56729 Anschau, Flur 4, Flurstücke 73/1, das Einvernehmen 
gemäß  § 36 BauGB i.V.m. § 31 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 7 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 
 
 5 Neufassung des Landesgesetzes über den Finanzausgleich in Rheinland-

Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG); hier: Auswirkungen auf die 
kommunalen Haushalte 
Vorlage: 004/133/2022 

 
Beschluss: 
 
Ausgelöst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Rhein-
land-Pfalz beschließt der Ortsgemeinderat die Realsteuern ab dem 01.01.2023 nach 
folgenden Hebesätzen zu erheben: 
 
Grundsteuer A  345 v.H. 
Grundsteuer B  465 v.H. 
Gewerbesteuer  400 v.H.  
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für die Steuerveranlagung des Jahres 2023 die Vor-
bereitungen nach diesen Hebesätzen zu treffen und die neuen Hebesätze in die 
Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 aufzunehmen. 
 
 



Seite  7 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 6 

Nein 1 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 
 
 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan für das Haushalts-

jahr 2022 
Vorlage: 004/130/2022 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat Anschau beschließt die Haushaltssatzung und den Haushalts-
plan mit Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der vorliegenden Form. 
Die Haushaltssatzung ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 7 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 
 
 7 Mitteilungen 

 
Bürgermeister Bläser berichtet über die anstehende Baumaßnahme der Firma Insys-
co in Anschau.  
 
 
 8 Einwohnerfragestunde 
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________________     __________________ 
Vorsitzende(r) Schriftführer(in) 
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